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Gemeinde Erlenbach 
 
Auf Grund der Art. 5,8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde Erlenbach 
folgende 
 

2. Änderungssatzung 
 

zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde 
Erlenbach vom 20.02.2019: 

 
§ 1 

 
§ 10 Abs. 1 der Satzung erhält folgende Fassung: 
 
„Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der Menge des 
Abwassers berechnet, das der Entwässerungsanlage von den angeschlossenen 
Grundstücken zugeführt wird. 

 
Die Gebühr beträgt pro m³ Abwasser 3,38 €.“ 
 

 
§ 2 

 
Diese Satzung tritt am 01.07.2026 in Kraft. 
 
 
 
Gemeinde Erlenbach, 24.06.2026 
 
      

(Siegel) 
 
gez. 
Georg Neubauer 
Erster Bürgermeister 
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Auf Grund der Art. 5,8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde Erlenbach 
folgende 
 

5. Änderungssatzung 
 

zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Gemeinde 
Erlenbach vom 13.03.2013: 

 
 

§ 1 
 
§ 10 Abs. 1 und Abs. 3 der Satzung erhalten folgende Fassung: 
 
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der Wasserversorgungseinrichtung 
entnommenen Wassers berechnet. Die Gebühr beträgt 3,48 € netto pro Kubikmeter 
entnommenen Wassers. 
 
(3) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, so 
beträgt die Gebühr 3,48 € netto pro Kubikmeter entnommenen Wassers. 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.07.2026 in Kraft. 
 
 
 
Gemeinde Erlenbach, 24.06.2026 
 

(Siegel) 
  
gez. 
Georg Neubauer 
Erster Bürgermeister 
 


